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Sehr geehrte Mandanten,

können Sie sich vorstellen, worum es geht, wenn der Eigentümer eines

Urnenbegräbniswaldes klagt? Ganz klar, es geht um Umsatzsteuer!

Der Kläger bot seinen Kunden zwei getrennt zu buchende Leistungen

an: Einmal konnte man ein Liegerecht erwerben, welches auch die

Baumpflege beinhaltete. Zum anderen wurden auch Bestattungsleis-

tungen angeboten.

Damit geht das steuerliche Problem schon los: Bestattungsleistungen

sind umsatzsteuerpflichtig. Steuerfrei sind hingegen die Vermietung

und die Verpachtung von Grundstücken und von Berechtigungen (§

4 Nr. 12a UStG). Insoweit wäre dann wohl die Vergabe der Liege-

rechte steuerfrei. Fraglich ist also, ob die Bestattungsleistungen von

der Vergabe der Liegerechte trennbar sind. Dies bejahte das Finanzge-

richt Schleswig-Holstein mit Urteil vom 21.11.2016 (Az: 4 K 36/14).

Die Vergabe der Liegerechte war jedoch nicht alleine Bestandteil der

Gesamtleistung, sondern daneben wurden noch Grünpflegearbeiten

angeboten. Da Letztere umsatzsteuerpflichtig sind, wollte das Finanz-

amt doch noch Umsatzsteuer sehen.

Auch diesem Wunsch erteilte das Finanzgericht eine Absage. Ein-

leuchtende Begründung: Das Liegerecht ist die Hauptleistung und die

Grünpflege eine unselbständige Nebenleistung. Da die Nebenleistung

umsatzsteuerlich das Schicksal der Hauptleistung teilt, ist beides steu-

erfrei.

Aber wenn der Fiskus gerne Umsatzsteuer haben möchte, dann möchte

er sie haben. Also muss nun der BFH (Az: V R 3/17) klären, ob die Ver-

gabe von Liegerechten in einem Urnenbegräbniswald wirklich umsatz-

steuerfrei ist. Auch dies ist deutsches Steuerrecht.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Ralf Eisenmenger, Gabriele Henke
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle 
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.8.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.8. für den Eingang der 

Zahlung.

15.8.

 � Gewerbesteuer

 � Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 18.8. für den Eingang der 

Zahlung.

Anmerkung: In Teilen Bayerns und im Saarland ist der 15.8.2017 ein 

Feiertag. Aus diesem Grund verschiebt sich dort der Termin für die Ge-

werbesteuer- und Grundsteuervorauszahlungen auf den 16.8.2017. Die 

Zahlungs-Schonfrist endet dann am 21.8.2017.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge August 2017

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für August 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 29.8.2016.

Nichteheliche verschiedengeschlechtliche Lebens-
gemeinschaft: Partner nicht zusammen veranlagbar

Der BFH lehnt es ab, Partner einer nichtehelichen verschiedenge-

schlechtlichen Lebensgemeinschaft zusammen zu veranlagen. § 2 Ab-

satz 8 EStG finde auf verschiedengeschlechtliche Partner einer nichte-

helichen Lebensgemeinschaft keine Anwendung.

Die Kläger leben in einer nichtehelichen verschiedengeschlechtlichen 

Lebensgemeinschaft, führen einen gemeinsamen Haushalt und stehen 

sozial und wirtschaftlich füreinander ein. Sie haben drei gemeinsame 

Kinder, die ebenfalls in ihrem Haushalt leben. Darüber hinaus ist ein 

weiteres Kind der Klägerin in den Haushalt der Kläger aufgenommen. 

Sie wollen unter Anwendung des Splittingtarifs zusammen zur Ein-

kommensteuer veranlagt werden. Nachdem sie mit diesem Begehren 

vor dem Finanzgericht (FG) nicht durchgedrungen sind, begehren sie 

die Zulassung der Revision. Dies hat der BFH abgelehnt.

Die Revision sei insbesondere nicht wegen grundsätzlicher Bedeutung 

(§ 115 Absatz 2 Nr. 1 Finanzgerichtsordnung) zuzulassen. Die von den 

Klägern aufgeworfene Rechtsfrage, ob der in § 2 Absatz 8 EStG ver-

wendete Begriff „Lebenspartner“ auch auf verschiedengeschlechtliche 

Partner einer nicht eingetragenen Lebensgemeinschaft Anwendung 

findet, sei nicht klärungsbedürftig, da sie anhand der gesetzlichen 

Grundlagen und der bereits vorliegenden Rechtsprechung beantwor-

tet werden könne.

Der BFH habe bereits entschieden, dass daraus, dass das Gesetz in § 

2 Absatz 8 EStG zwar lediglich von Lebenspartnern und Lebenspart-

nerschaften und nicht von Partnern einer eingetragenen Lebenspart-

nerschaft und eingetragenen Lebenspartnerschaften spricht, nicht der 

Schluss gezogen werden kann, dass Partner von Lebensgemeinschaf-

ten, die keine Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsge-

setz (LPartG) sind, in den Genuss der steuerlichen Vorteile kommen 

können, die bis zur Einfügung des § 2 Absatz 8 EStG allein Ehegatten 

vorbehalten waren.

Hinzu komme, dass das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) die ein-

fachgesetzliche Privilegierung der Ehe gegenüber anderen Lebensfor-

men für gerechtfertigt erachte. Dies stütze es vor allem darauf, dass 

die Ehe mit rechtlicher Verbindlichkeit und in besonderer Weise mit 

gegenseitigen Einstandspflichten ausgestattet ist und sich so als dau-

erhafte Paarbeziehung darstellt. Insoweit unterscheide sie sich von 

anderen ungebundenen oder weniger verbindlichen Paarbeziehungen 

(Beschluss vom 07.05.2013, 2 BvR 1981/06).

Vor diesem Hintergrund habe der BFH die Vorschrift des § 2 Absatz 

8 EStG dahingehend interpretiert, dass sie nur Lebenspartner einer 

eingetragenen Lebenspartnerschaft im Sinne des LPartG erfasst, weil 

nur derartige Partnerschaften sich hinsichtlich der durch sie erzeug-

ten rechtlichen Bindungen und gegenseitigen Einstandspflichten 

herkömmlichen Ehen derart angenähert haben, dass eine steuerliche 

Ungleichbehandlung nicht mehr zu rechtfertigen sei. Verschiedenge-

schlechtliche Partner, die keine Ehe geschlossen, schon mangels Er-
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füllung der Voraussetzungen des § 1 LPartG auch keine Lebenspart-

nerschaft im Sinne des LPartG begründet und damit auch keine 

vergleichbaren rechtlichen Bindungen und gegenseitigen Einstands-

pflichten übernommen haben, fielen danach nicht unter den Anwen-

dungsbereich des § 2 Absatz 8 EStG.

Die von den Klägern vorgetragenen Argumente ließen eine erneute 

Prüfung und Entscheidung der Rechtsfrage durch den BFH nicht als 

geboten erscheinen. Dass der Gesetzgeber in § 2 Absatz 8 EStG die 

Begriffe „Lebenspartner“ und „Lebenspartnerschaften“ durch die Kon-

junktion „und“ verbunden hat, deute zwar darauf hin, dass er den bei-

den Begriffen unterschiedlichen Inhalt zuweisen wollte. Für die daraus 

gezogene Schlussfolgerung, auch Partner einer nicht eingetragenen 

verschiedengeschlechtlichen Partnerschaft sollten erfasst werden, 

hätten die Kläger jedoch keine Argumente angeführt. Ebenso wenig 

hätten sie sich mit nahe liegenden alternativen Gründen auseinander-

gesetzt, die zur fraglichen Begriffsverwendung geführt haben könnten. 

So verwende zum einen auch das LPartG in seinen Einzelbestimmun-

gen diese Begriffe und nicht die Begriffe „eingetragene Lebenspartner“ 

oder „eingetragene Lebenspartnerschaft“. Zum anderen stelle § 2 

Absatz 8 EStG die Begriffe „Lebenspartner“ und „Lebenspartnerschaf-

ten“ den Begriffen „Ehegatten“ und „Ehen“ gegenüber, um den unter-

schiedlichen Formulierungen der für anwendbar erklärten Regelungen 

des EStG gerecht zu werden.

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 26.04.2017, III B 100/16

Kommunale Wählervereinigungen: Zuwendungen 
nicht steuerbegünstigt

Spenden an kommunale Wählervereinigungen sind nicht nach § 10b 

Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) begünstigt. Wie der 

Bundesfinanzhof (BFH) entschieden hat, sind zwar Spenden an politi-

sche Parteien im Sinne des § 2 Parteiengesetz (PartG) bis zur Höhe von 

insgesamt 1.650 Euro und im Fall der Zusammenveranlagung bis zur 

Höhe von 3.300 Euro im Kalenderjahr abziehbar. Nehmen Wählerver-

einigungen aber nicht an den Bundestags- oder Landtagswahlen teil, 

seien sie keine Parteien im Sinne des PartG. Ein Spendenabzug nach § 

10b EStG sei damit ausgeschlossen. Spendern stehe lediglich die Steu-

erermäßigung nach § 34g Satz 1 Nr. 2a EStG zu.

Im Streitfall wandte der Kläger einer kommunalen Wählervereinigung 

Beträge zu, die die nach § 34g EStG begünstigten Ausgaben überstie-

gen. Der nicht begünstigte Teilbetrag sollte als Spende nach § 10b Ab-

satz 2 Satz 1 EStG berücksichtigt werden. Das Finanzamt lehnte den 

Spendenabzug ab, da die kommunale Wählervereinigung keine Partei 

im Sinne des § 2 PartG sei. Klage und Revision blieben erfolglos.

Nach Ansicht des BFH ist die fehlende Begünstigung von Spenden und 

Beiträgen an kommunale Wählervereinigungen verfassungsrechtlich 

unbedenklich und verletzt deren Chancengleichheit auf kommunaler 

Ebene nicht. Dies entspreche der Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts (BVerfG), welches wiederholt zu dieser Frage entschie-

den habe. Die geltenden Höchstbeträge stimmten inflationsbedingt 

im Wesentlichen mit den vom BVerfG überprüften Beträgen überein. 

Auch habe sich das rechtliche Umfeld auf kommunaler Ebene nicht 

wesentlich verändert. Schließlich sei zu berücksichtigen, dass der Ge-

setzgeber bei der so genannten mittelbaren Parteienfinanzierung die 

besonderen Aufgaben der Parteien auf regionaler wie überregionaler 

Ebene zu beachten habe.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 20.03.2017, X R 55/14

Verurteilter Steuerhinterzieher: Als Privatpilot  
ungeeignet

Die Entscheidung der Bezirksregierung Düsseldorf, einem Hobby-Pilo-

ten die Zuverlässigkeit nach dem Luftsicherheitsgesetz abzusprechen, 

weil er wegen Steuerhinterziehung rechtskräftig zu einer Geldstrafe 

von 168.000 Euro (350 Tagessätze) verurteilt worden ist, ist rechtmä-

ßig. Dies hat das Verwaltungsgericht (VG) Düsseldorf entschieden und 

damit die Klage des Hobby-Fliegers abgewiesen.

Der Kläger ist beziehungsweise war unternehmerisch mit mehreren 

Firmen im Bereich von Abrechnungen im Gesundheitswesen tätig. Er 

hatte von 2006 bis 2009 ihm nahestehende Personen zum Schein 

angestellt und ihnen Löhne bis zu 170.000 Euro im Jahr gezahlt, ob-

wohl diese nie für seine Firma tätig waren. Dadurch hat er Steuern in 

Höhe von mehr als 150.000 Euro hinterzogen. Nach rechtskräftiger 

Verurteilung durch das Amtsgericht Darmstadt hat er die Strafe be-

zahlt und den Steuerschaden ausgeglichen. Von seiner deutschen Pri-

vatflugzeugführererlaubnis (PPL-A Lizenz) kann er gleichwohl keinen 
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Gebrauch machen, weil er unzuverlässig im luftsicherheitsrechtlichen 

Sinne ist.

Diese Einschätzung der Bezirksregierung Düsseldorf hat das VG bestä-

tigt. Die Sicherheit des Luftverkehrs sei ein sehr hohes Rechtsgut und 

empfindlich für Sabotage, Entführungen, Terroranschläge et cetera. 

Luftsicherheitsrechtlich zuverlässig sei daher nur, wer so viel Verant-

wortungsbewusstsein und Selbstbeherrschung aufbringe, dass er die 

Rechtsordnung jederzeit einhalte. Auch wenn ihm Vorteile geboten 

oder Nachteile angedroht würden, müsse er die Sicherheit des Luft-

verkehrs wahren. Bestünden auch nur geringe Zweifel daran, dass etwa 

ein Privatpilot diesen Anforderungen genüge, sei er unzuverlässig. Bei 

verurteilten Straftätern lägen, abgesehen von Bagatellstrafen, in der 

Regel solche Zweifel vor. Das gelte auch für verurteilte Steuerhinter-

zieher, obwohl die Straftat mit dem Luftverkehr selbst in keinem enge-

ren Zusammenhang stehe.

Gegen das Urteil kann beim Oberverwaltungsgericht Nordrhein-West-

falen die Zulassung der Berufung beantragt werden.

Verwaltungsgericht Düsseldorf, Urteil vom 18.05.2017, 6 K 7615/16

Abgeltend besteuerte negative Einkünften aus  
Kapitalvermögen: Verlustausgleich im Wege der 
Günstigerprüfung möglich

Negative Einkünfte aus Kapitalvermögen, das eigentlich dem geson-

derten Tarif des § 32d Absatz 1 Einkommensteuergesetz (EStG – „Ab-

geltungsteuer“) unterliegt, können mit positiven Einkünften aus Kapi-

talvermögen, das nach dem progressiven Regeltarif zu besteuern ist, 

verrechnet werden. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden. 

Hierzu erforderlich sei allerdings, dass der Steuerpflichtige die so ge-

nannte Günstigerprüfung beantragt.

Nach Einführung der Abgeltungsteuer fallen Kapitaleinkünfte grund-

sätzlich unter den gesonderten Steuertarif in Höhe von 25 Prozent (§ 

32d Absatz 1 EStG). Verluste aus Kapitalvermögen dürfen nicht mit 

anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden (§ 20 Absatz 6 EStG). 

Nach dem BFH-Urteil steht diese Vorschrift aber einer Verrechnung 

negativer Kapitaleinkünfte, die unter die Abgeltungsteuer fallen, mit 

solchen positiven Kapitaleinkünften, die gemäß § 32d Absatz 2 EStG 

dem Regeltarif des § 32a EStG unterliegen, nicht entgegen.

Voraussetzung sei jedoch, dass der Steuerpflichtige einen Antrag auf 

Günstigerprüfung (§ 32d Absatz 6 EStG) stellt. Dieser habe zur Folge, 

dass die der Abgeltungsteuer unterliegenden negativen Kapitalein-

künfte der tariflichen Einkommensteuer unterworfen werden, sodass 

eine Verlustverrechnung möglich wird. Der Abzug des Sparer-Pausch-

betrags (§ 20 Absatz 9 EStG: 801 Euro) sei in diesem Fall jedoch ausge-

schlossen. Denn bei regelbesteuerten Einkünften aus Kapitalvermögen 

könnten nur die tatsächlich angefallenen und nicht fiktive Werbungs-

kosten in Höhe des Pauschbetrags abgezogen werden, so der BFH un-

ter Verweis auf § 32d Absatz 2 Nr. 1 Satz 2 EStG.

Im Streitfall hatte der Kläger unter anderem Zinsen aus einem privaten 

Darlehen erzielt. Dieses ordnete das Finanzamt als „Darlehen zwischen 

nahestehenden Personen“ ein, sodass die Zinsen nach dem progressiven 

Regeltarif zu besteuern waren (§ 32d Absatz 2 Nr. 1a EStG). Daneben 

erzielte der Kläger negative Einkünfte aus Kapitalvermögen, die dem ge-

sonderten Steuertarif gemäß § 32d Absatz 1 EStG unterlagen. Er bean-

tragte im Wege der Günstigerprüfung die Verrechnung dieser Kapitalein-

künfte. Finanzamt und Finanzgericht (FG) lehnten diese Verrechnung ab.

Der BFH gab dem Kläger insoweit Recht, als er eine Saldierung der 

Kapitaleinkünfte aufgrund des Antrags auf Günstigerprüfung für 

zulässig erachtete. Den vom Kläger geltend gemachten Abzug des 

Sparer-Pauschbetrags von den regelbesteuerten positiven Einkünften 

aus Kapitalvermögen lehnte er jedoch ab. Da auf der Grundlage der 

Feststellungen des FG fraglich war, ob die abgeltend zu besteuernden 

negativen Einkünfte aus Kapitalvermögen und die positiven regelbe-

steuerten Einkünfte aus Kapitalvermögen dem Grunde und der Höhe 

zutreffend ermittelt wurden, hat der BFH den Streitfall an das FG zu-

rückverwiesen.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 30.11.2016, VIII R 11/14

Kindergeldsachen: Streitwert kann unterhalb des 
Jahresbetrags des Kindergeldes liegen

Bei der Streitwertbemessung in Kindergeldsachen ist nicht der Jah-

resbetrag des Kindergeldes anzusetzen, wenn die in die Zukunft rei-

chenden Wirkungen der angegriffenen Behördenentscheidung auf eine 

Dauer von weniger als einem Jahr begrenzt sind. Dies hat das Finanzge-

richt (FG) Baden-Württemberg entschieden.
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Der Erinnerungsführer hatte gegen die Aufhebung einer Kindergeld-

festsetzung ab Januar 2015 und die Rückforderung bezahlten Kinder-

geldes der Monate Januar bis April 2015 (736 EUR) geklagt, weil sein 

Sohn vor dem Beginn seines Studiums im Wintersemester 2015/16 

noch eine „Work-and-travel-Tour“ mache. Für die zurückgenommene 

Klage ging die Kostenbeamtin von einem Streitwert in Höhe von 3.776 

Euro aus. Der Streitwert setzte sich aus dem Jahresbetrag des Kinder-

geldes (12 x 184 Euro = 2.272 Euro) und der bis zur Klageerhebung im 

August 2015 zu zahlenden Kindergeldbeträge (8 x 188 Euro = 1.504 

Euro) zusammen.

Das FG verminderte die vom Kläger zu tragenden Gerichtskosten 

auf der Grundlage eines auf 1.656 Euro reduzierten Streitwertes. Der 

Streitwert sei nicht in Höhe eines Jahresbetrags des Kindergelds zu-

züglich der für Zeiträume beanspruchten Beträge, die auf Zeiträume 

vor Klageerhebung entfallen, zu bemessen. Vielmehr sei es dem Kläger 

um Kindergeld für seinen Sohn für die Zeiträume Januar bis September 

2015 gegangen. Das darauf bezogene Interesse sei mit 9 x 184 Euro 

(1.656 Euro) zu bemessen.

Der Kläger habe schon im Einspruchsverfahren darauf hingewiesen, 

dass sein Sohn im Wintersemester 2015/16 ein Studium beginnen 

und damit eine Berufsausbildung aufnehmen werde, die einen Kinder-

geldanspruch begründe. Da sich damit eine Änderung der für die Kin-

dergeldgewährung erheblichen Umstände bereits bei Klageerhebung 

konkret abzeichnete, wäre es verfehlt, das wirtschaftliche Interesse des 

Klägers mit einem Jahresbetrag (zuzüglich des Betrags der für zurück-

liegende Zeiträume mit der Klage geltend gemachten Ansprüche) zu 

bemessen.

Dabei sei auch zu berücksichtigen, dass die in § 52 Absatz 3 Satz 3 des 

Gerichtskostengesetzes (GKG) für entsprechend anwendbar erklärten 

Regelungen in § 42 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 GKG dazu dienen, die 

durch § 52 Absatz 3 Satz 2 GKG in die Wertbemessung miteinbezo-

gene Zukunftsbedeutung einer Klage zu quantifizieren. Die Zukunfts-

bedeutung sei allerdings nach § 52 Absatz 3 Satz 2 GKG nur insofern 

von Belang, als sie „offensichtlich absehbar“ sei. Im Streitfall seien mit 

der Klage offensichtlich absehbare Auswirkungen über den September 

2015 hinaus nicht verbunden gewesen.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Beschluss vom 15.03.2017, 11 KO 

3702/16

Schulgeldzahlungen: Nicht als Krankheitskosten 
abziehbar

Zwischen den Beteiligten ist streitig, ob Schulgeldzahlungen für die 

Kinder der Steuerpflichtigen als außergewöhnliche Belastung berück-

sichtigt werden können.

Die Kläger machten mit ihren Steuererklärungen Schulgeldzahlungen 

für englische Boarding Schools in Höhe von insgesamt rund 40.000 

Euro (2012) bzw. 29.000 Euro (2013) geltend. Zur Begründung verwie-

sen sie auf die Aufmerksamkeitsstörung (ADHS) ihrer Tochter und die 

emotionale Entwicklungsverzögerung mit Aufmerksamkeitsstörung 

ihres Sohnes. Beide Kinder sind teilleistungshochbegabt. Dies habe 

den Besuch besonderer Schulen mit kleineren Klassenverbänden not-

wendig gemacht. Zum Nachweis legten sie ärztliche Bescheinigungen 

bzw. Verordnungen vor, die der Kläger, ebenfalls Arzt, teilweise selbst 

ausgestellt hatte.

Das beklagte Finanzamt ließ die Aufwendungen nicht zum Abzug zu.

Die dagegen gerichtete Klage hatte keinen Erfolg. Das Finanzgericht 

Düsseldorf führte aus, dass die Aufwendungen keine Krankheitskosten 

darstellten und es im Übrigen an einer im Vorhinein ausgestellten ärzt-

lichen Bescheinigung fehle.

Die Schulgeldzahlungen seien keine unmittelbaren Krankheitskosten, 

sondern Kosten der Lebensführung. Aufwendungen für Privatschul-

besuche könnten nur unter ganz engen – hier nicht einschlägigen – 

Voraussetzungen als Krankheitskosten angesehen werden. Die Kläger 

hätten nicht dargelegt, dass an den Privatschulen eine Therapie der 

ADHS-Erkrankung ihrer Kinder stattgefunden habe.

Im Übrigen fehle es an einem vor Beginn der Heilbehandlung ausge-

stellten amtsärztlichen Gutachten oder einer ärztlichen Bescheinigung 

des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung. Dieses Erforder-

nis gelte nicht nur im Fall der medizinisch erforderlichen auswärtigen 

Unterbringung eines behinderten Kindes, sondern – erst recht – bei 

einfacher Erkrankung. Außerdem sei der Schulbesuch Bestandteil ei-

ner psychotherapeutischen Behandlung, die ebenfalls erhöhten Nach-

weisanforderungen unterliege.

Das FG Düsseldorf hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.

FG Düsseldorf, Mitteilung vom 06.06.2017 zum Urteil 13 K 4009/15 

vom 14.03.2017
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Bankrecht: Die Verjährungsfrist darf nicht „versteckt“ 
reduziert werden

Wer geschlossene Fonds gekauft hat, der hat drei Jahre „ab Kenntnis“ 

Zeit, einen Fehler zu reklamieren und den Anbieter ersatzpflichtig zu 

machen. Sollte im „Kleingedruckten“ des Prospekts diese Frist (hier auf 

6 Monate) reduziert worden sein, so ist eine solche Klausel ungültig, 

wenn sie nicht für den Fall des Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit 

ausgenommen wurde. 

BGH, II ZR 340/14 vom 22.09.2015

Spekulation mit Immobilien: Kein Beschluss gegen 
Share Deals

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat sich mit einem Vorstoß gegen 

die Spekulation mit Immobilien nicht durchsetzen können. Sie hatte 

dazu die Aufhebung der Grunderwerbsteuerbefreiung beim Kauf von 

Unternehmensanteilen, in denen Grundstücke enthalten sind (Share 

Deals), verlangt. Der Finanzausschuss des Bundestages lehnte am 

21.06.2017 einen entsprechenden Antrag der Fraktion mit der Mehr-

heit der Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD ab. Die Oppositions-

fraktionen Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen stimmten dafür.

Würden Anteile an Unternehmen gekauft, in denen die Grundstücke 

enthalten seien, entfalle die Grunderwerbsteuer, wenn der Käufer we-

niger als 95 Prozent dieser Unternehmensanteile erwerbe, erläuterte 

die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in ihrem Antrag. Davon würden 

vor allem große Firmen profitieren und mit 94,9 Prozent der gekauf-

ten Anteile gerade unter der Grenze der Steuerpflicht bleiben. Ohne 

die Steuerfreiheit dieser „Share Deals“ würden sich der Handel und 

die Fusion großer Wohnungsunternehmen weniger lohnen. Durch ei-

nen Wegfall der Steuerbefreiung werde die aus Verbrauchersicht hoch 

problematische Konzentration von Wohnungsbeständen in immer 

größeren Immobilienunternehmen eingeschränkt. Eine Konzentration 

von Wohnungsbeständen in Händen großer Marktteilnehmer berge 

dagegen die Gefahr steigender Mietpreise in Ballungszentren, warnen 

die Abgeordneten.

Die CDU/CSU-Fraktion erklärte, es gebe Missbrauch, aber im We-

sentlichen handele es sich um Unternehmensverkäufe. Den Antrag 

bezeichnete ein Sprecher der Fraktion als übereilt. Die SPD-Fraktion 

sah Handlungsbedarf beim Thema „Share Deals“. Es gehe auch um 

Gerechtigkeit, da diese Gestaltungsmöglichkeit bei privaten Immobili-

entransaktionen ausgeschlossen sei. Den Gerechtigkeitsaspekt sprach 

auch die Fraktion Die Linke an und verwies darauf, dass besonders aus-

ländische Fonds beim Kauf großer Immobilien die Gestaltungsmög-

lichkeit nutzten.

An einem Beispiel wird in dem Antrag erläutert, wie sich „Share Deals“ 

auswirken: Beim Verkauf des Frankfurter Eurotowers (ehemaliger 

Sitz der Europäischen Zentralbank und jetziger Sitz der Europäischen 

Bankenaufsicht) seien dem Land Hessen 29 Millionen Euro an Grund-

erwerbsteuern entgangen. Eine Familie, die in Frankfurt ein Haus für 

300.000 Euro gekauft hätte, hätte dagegen 18.000 Euro Grunder-

werbsteuer bezahlen müssen.

Deutscher Bundestag, PM vom 21.06.2017

Wohngebäudeversicherungen müssen nicht  
Feuerschutzsteuer unterliegen

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat ein Schreiben zur Umsetzung 

eines finanzgerichtlichen Urteils erlassen, wonach Wohngebäudeversi-

cherungen, bei denen tatsächlich kein Feuerrisiko abgesichert ist, nicht 

der Feuerschutzsteuer unterliegen. 

Ausweislich der Begründung des mittlerweile rechtskräftigen Urteils 

des Kölner Finanzgerichts vom 07.12.2016 (2 K 3652/14) handelt es 

sich bei solchen Wohngebäudeversicherungen gerade nicht um Versi-

cherungen im Sinne von § 1 Absatz 1 Nr. 2 des Feuerschutzsteuergeset-

zes (FeuerschStG), das heißt um Versicherungen, die teilweise auf Ge-

fahren entfallen, die Gegenstand einer Feuerversicherung sein können.

Die bisher von der Finanzverwaltung für Wohngebäudeversicherungen 

im Sinne des § 1 Absatz 1 Nr. 2 FeuerschStG und Hausratversicherun-

gen im Sinne des § 1 Absatz 1 Nr. 3 FeuerschStG vertretene gegentei-

lige Auffassung wird laut Bundesfinanzministerium nicht aufrechter-

halten. Das Urteil sei ab sofort im Hinblick auf alle gemäß § 8 VersStG 

beziehungsweise § 8 FeuerschStG abzugebenden Steueranmeldungen 

bei Fällen von Wohngebäude- und Hausratversicherungen ohne tat-

sächliche Absicherung des Feuerrisikos anzuwenden. Derartige Versi-

cherungen unterfielen ausschließlich der Versicherungsteuer.

Allgemeine 
Informationen
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Sind in diesen Fällen Versicherungsteuer- und Feuerschutzsteuer-

anmeldungen abgegeben worden, bei denen die Festsetzungsfrist 

noch nicht abgelaufen ist, gilt laut BMF-Schreiben Folgendes: Steu-

erpflichtige können ihre Versicherungsteuer-und Feuerschutzsteuer-

anmeldungen entsprechend berichtigen. In diesem Fall entspricht die 

anzumeldende und nachzuentrichtende Versicherungsteuer betrags-

mäßig der vom Bundeszentralamt für Steuern zu erstattenden Feuer-

schutzsteuer (Hinweis auf BMF-Schreiben vom 12.05.2010 – VersSt-S 

6565/09/10001, VersSt-S 6413/10/10002; BStBl I 2010, 544).

Es ist nach Angaben des BMF nicht zu beanstanden, wenn Steuer-

pflichtige von einer Berichtigung der Feuerschutzsteuer- und Versiche-

rungsteueranmeldungen aus Anlass des genannten Urteils des FG Köln 

absehen. 

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 28.04.2017, III C 4 - S 

6560/09/1000

Eigentumswohnung: Beim Kauf gilt nicht zwingend 
die 10-Prozent-Marke 

Ist eine Eigentumswohnung kleiner als vom Verkäufer angegeben, so 

kann der Käufer eine Kaufpreisminderung geltend machen. Dazu ist es 

aus Sicht des Saarländischen Oberlandesgerichts nicht immer nötig, 

eine vertragliche „Kauf“-Vereinbarung über die Wohnfläche vorlegen 

zu können. Es reiche aus, wenn der Käufer ein besonderes Interesse an 

der Wohnungsgröße gezeigt hat.

Die bei Mietwohnungen im Grundsatz geltende, für eine Minderung 

maßgebliche Mindestabweichung in Höhe von zehn Prozent muss für 

den Verkauf einer Eigentumswohnung nicht maßgebend sein. Das je-

denfalls dann nicht, wenn der Käufer deutlich gemacht hatte, dass ihm 

die Wohnungsgröße „wichtig“ gewesen ist (hier unter anderem durch 

das Anfordern der Wohnflächenberechnung nachgewiesen). 

Auch wenn die tatsächliche Größe von der im Mietvertrag angegebe-

nen lediglich um etwas mehr als 9 Prozent abweicht, sei eine nach-

trägliche Preisminderung gerechtfertigt.

Saarländisches OLG, 8 U 450/10 vom 01.12.2011

Mehrere Häuser aneinander sind nicht nur „ein“ Haus

Wer als Privatmann weniger als vier Immobilien innerhalb von fünf 

Jahren kauft und verkauft, der gilt nicht als gewerblicher Verkäufer, 

was enorme steuerliche Vorteile hat. 

Allerdings liegt in solchen Fällen die Schwierigkeit im Detail. Wie muss 

zum Beispiel gerechnet werden, wenn zweimal zwei Häuser anein-

andergrenzen (quasi miteinander verbunden sind): Sind es dann zwei 

oder vier Objekte? 

Das Finanzgericht Düsseldorf ging in einem ähnlich – ziemlich spekta-

kulären – Fall davon aus, dass „aneinandergereihte“ Häuser nicht als 

ein Ganzes zählen, sondern separat aufzulisten sind. Sehr zum Missfall 

des Ehepaares, das unter anderem vier aneinander grenzende Mehrfa-

milienhäuser und auf einem anderen Grundstück weitere neun – frei-

stehende – Mehrfamilienhäuser ersteigert hatten und von zwei „Zähl-

objekten“ ausgegangen war, die verkauft wurden. Die Richter hatten 

eine andere Rechenmaschine zur Hand: das Bewertungsgesetz. 

FG Düsseldorf, 16 K 3895/15 vom 03.11.2016

Immobilienmakler müssen künftig ihre Sachkunde 
nachweisen

Immobilienmakler müssen künftig einen Sachkundenachweis erbrin-

gen, ehe sie eine gewerberechtliche Erlaubnis erhalten. Das hat der 

Bundestag am 20.06.2017 mit Koalitionsmehrheit gegen die Stimmen 

der Opposition beschlossen, als er einen Gesetzentwurf der Bundesre-

gierung (BT-Drs. 18/10190) auf Empfehlung des Ausschusses für Wirt-

schaft und Energie (BT-Drs. 18/12831) annahm. Gegen die Stimmen 

der Opposition abgelehnt wurde hingegen ein Antrag der Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen (BT-Drs. 18/8084).

Ziel des Gesetzes sei es, die Qualität der Dienstleistungen von Im-

mobilienmaklern und Wohnungseigentumsverwaltern zu verbessern, 

heißt es in der Begründung. Die Pflicht, die Sachkunde nachzuwei-

sen, gilt auch für Mitarbeiter von Kreditinstituten, weil es sich bei der 

Grundstücks- und Immobilienvermittlung nicht um Bankgeschäfte im 

Sinne des Kreditwesengesetzes handele. Für Makler und Wohneigen-

tumsverwalter, die bereits länger als sechs Jahre tätig sind, sind Mög-

lichkeiten zur Befreiung vom Sachkundenachweis vorgesehen.
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Die Grünen forderten in ihrem Antrag die Bundesregierung auf, ein 

Wohnungseigentumsgesetz vorzulegen, das die Verbraucherrechte 

von Wohnungseigentümern und Wohnungseigentümergemeinschaf-

ten festschreibt. Neuregelungen wollten die Grünen auch für die 

Verwaltung der Finanzen von Wohnungseigentümergemeinschaften. 

Weitere Forderungen bezogen sich darauf, Umbaumaßnahmen und 

Sanierungen zu fördern, die Möglichkeiten außergerichtlicher Streit-

beilegung zu stärken und Qualifizierungsnachweise für Immobilien-

makler und Verwalter festzuschreiben.

Deutscher Bundestag, PM vom 22.06.2017

Anspruch auf Ausbildungsunterhalt kann aus  
Gründen des Vertrauensschutzes begrenzt sein

Teilt ein uneheliches Kind seinem Vater, mit dem es seit dem 16. Le-

bensjahr keinen Kontakt mehr hat, trotz Nachfrage nichts über seine 

beruflichen Pläne nach dem Abitur (hier: Absolvierung einer Lehre, so-

dann Studium) mit, so kann dies einer Inanspruchnahme des Vaters 

für die Kosten eines erst sechs Jahre nach dem Abitur aufgenomme-

nen Studiums entgegenstehen. Dies zeigt ein vom Bundesgerichtshof 

(BGH) entschiedener Fall.

Das Antrag stellende Land nimmt den Antragsgegner, dessen Tochter 

es Vorausleistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 

(BAföG) gewährt hat, auf Ausbildungsunterhalt aus übergegangenem 

Recht in Anspruch. Die Ende 1984 geborene nichteheliche Tochter er-

warb 2004 das Abitur mit einem Notendurchschnitt von 2,3. Ab dem 

Wintersemester 2004/2005 bewarb sie sich um einen Medizinstudi-

enplatz. Nachdem ihr kein solcher zugewiesen wurde, begann sie im 

Februar 2005 eine Lehre als anästhesietechnische Assistentin, die sie 

im Januar 2008 erfolgreich abschloss. Ab Februar 2008 arbeitete sie in 

diesem erlernten Beruf. Für das Wintersemester 2010/2011 wurde ihr 

schließlich ein Studienplatz zugewiesen; seitdem studiert sie Medizin.

Im September 2011 erhielt der Vater durch die Aufforderung des Stu-

dierendenwerks zur Auskunft über seine finanziellen Verhältnisse 

Kenntnis von der Studienaufnahme seiner Tochter. Er hatte weder mit 

deren Mutter noch mit ihr jemals zusammengelebt und seine Tochter 

letztmals getroffen, als sie 16 Jahre alt war. Per Brief hatte er ihr 2004 

nach dem Abitur – dessen erfolgreiche Ablegung er annahm – mitge-

teilt, er gehe vom Abschluss der Schulausbildung aus und davon, kei-

nen weiteren Unterhalt mehr zahlen zu müssen. Sollte dies anders sein, 

möge sich seine Tochter bei ihm melden. Nachdem eine Reaktion hier-

auf unterblieb, stellte er die Unterhaltszahlungen für seine Tochter ein.

Der auf Zahlung von insgesamt 3.452,16 Euro (BAföG-Vorausleistung 

für Oktober 2011 bis September 2012) gerichtete Antrag ist in allen 

Instanzen erfolglos geblieben. Gemäß § 1610 Absatz 2 Bürgerliches 

Gesetzbuch (BGB) umfasse der Unterhalt eines Kindes die Kosten 

einer angemessenen Ausbildung zu einem Beruf, erläutert der BGH. 

Geschuldet werde danach eine Berufsausbildung, die der Begabung 

und den Fähigkeiten, dem Leistungswillen und den beachtenswerten 

Neigungen des Kindes am besten entspricht und sich in den Grenzen 

der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eltern hält. Ein einheitli-

cher Ausbildungsgang in diesem Sinn könne auch gegeben sein, wenn 

ein Kind nach Erlangung der Hochschulreife auf dem herkömmlichen 

schulischen Weg (Abitur) eine praktische Ausbildung (Lehre) absolviert 

hat und sich erst danach zu einem Studium entschließt (so genannte 

Abitur-Lehre-Studium-Fälle). Hierfür müssten die einzelnen Ausbil-

dungsabschnitte jedoch in engem zeitlichen und sachlichen Zusam-

menhang stehen; die praktische Ausbildung und das Studium müssten 

sich jedenfalls sinnvoll ergänzen.

Eine feste Altersgrenze, ab deren Erreichen der Anspruch auf Ausbil-

dungsunterhalt entfällt, lasse sich dem Gesetz nicht entnehmen. 

Maßgeblich sei, ob den Eltern unter Berücksichtigung aller Umstände 

die Leistung von Ausbildungsunterhalt noch zumutbar ist. Dies wer-

de nicht nur durch ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bestimmt, 

sondern auch davon, ob und inwieweit sie damit rechnen müssen, 

dass ihr Kind weitere Ausbildungsstufen anstrebt. Denn zu den schüt-

zenswerten Belangen des Unterhaltspflichtigen gehöre, sich in der 

eigenen Lebensplanung darauf einstellen zu können, wie lange die 

Unterhaltslast dauern wird. Eine Unterhaltspflicht komme daher umso 

weniger in Betracht, je älter der Auszubildende bei Abschluss seiner 

praktischen Berufsausbildung ist. Auch wenn der Unterhaltsanspruch 

keine Abstimmung des Ausbildungsplans mit dem Unterhaltspflich-

tigen voraussetzt, könne es der Zumutbarkeit entgegenstehen, wenn 

der Unterhaltspflichtige von dem Ausbildungsplan erst zu einem Zeit-

punkt erfährt, zu dem er nicht mehr damit rechnen muss, zu weiteren 

Ausbildungskosten herangezogen zu werden.
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Nach diesen rechtlichen Maßgaben hat laut BGH im entschiedenen 

Fall kein Unterhaltsanspruch mehr bestanden. Allerdings sei das Stu-

dium nicht allein wegen der Abiturnote unangemessen. Entstehen bei 

einem mit Numerus Clausus belegten Studiengang notenbedingte 

Wartezeiten, könne das lediglich zur Folge haben, dass das Kind sei-

nen Bedarf während der Wartezeit durch eine eigene Erwerbstätigkeit 

sicherstellen muss. Auch fehle insbesondere nicht der zeitliche Zusam-

menhang zwischen Lehre und Studium, weil die Tätigkeit im erlernten 

Beruf lediglich der Überbrückung der zwangsläufigen Wartezeit diente.

Die Inanspruchnahme des Vaters sei aufgrund der Besonderheiten des 

Einzelfalls hier dennoch unzumutbar, selbst wenn er während der Leh-

re seiner Tochter nicht für ihren Unterhalt aufkommen musste. Denn 

bei dem Alter der Tochter von fast 26 Jahren bei Studienbeginn habe 

der Vater typischerweise nicht mehr ohne weiteres mit der Aufnahme 

eines Studiums seiner Tochter rechnen müssen. Entsprechend habe 

er im Vertrauen darauf, nicht mehr für den Unterhalt der Tochter auf-

kommen zu müssen, verschiedene längerfristige finanzielle Dispositi-

onen (kreditfinanzierter Eigenheimkauf; Konsumentenkredite) getrof-

fen. Dieses Vertrauen war nach Ansicht des BGH im vorliegenden Fall 

auch schützenswert, weil ihn seine Tochter trotz seiner schriftlichen 

Nachfrage zu keinem Zeitpunkt über ihre Ausbildungspläne in Kennt-

nis gesetzt hatte.

Bundesgerichtshof, Beschluss vom 03.05.2017, XII ZB 415/16

Krankenkasse muss anstelle des Sozialhilfeträgers für 
Schulwegbegleitung zahlen 

Ein schwerbehinderter Schüler hat einen Anspruch auf Übernahme der 

Kosten für eine Begleitung auf seinem Schulweg gegen seine Kranken-

kasse, obwohl es sich dabei um eine Leistung der Sozialhilfe handelt. 

Dies hat das Landessozialgericht (LSG) Niedersachsen-Bremen in ei-

nem Eilverfahren unter Hinweis darauf entschieden, dass Zuständig-

keitsstreitigkeiten zwischen dem Sozialhilfeträger und der Krankenkas-

se nicht zulasten der Schwerbehinderten gehen dürften.

Der 1998 geborene Schüler leidet an einer schweren Mehrfachbehin-

derung mit Epilepsie. Für ihn sind ein Grad der Behinderung von 100 

sowie die Merkzeichen G, H, RF und aG anerkannt. Für seinen Weg zur 

Schule besteht das Erfordernis einer ständigen Begleitung. Der als Trä-

ger der Sozialhilfe (hier: Leistungen der Eingliederungshilfe für behin-

derte Menschen) zuständige Landkreis hatte einen Antrag des Schü-

lers auf Bewilligung einer Schulwegbegleitung mit der Begründung 

abgelehnt, er sei hierfür nicht zuständig. Zuständig sei vielmehr die 

Krankenkasse des Schülers, weil dieser – auch während der Fahrten zur 

Schule – unter regelmäßig auftretenden schweren epileptischen An-

fällen leide und deshalb eine Schulwegbegleitung aus medizinischen 

Gründen notwendig sei.

Der Landkreis leitete den Antrag sodann nach § 14 Sozialgesetzbuch 

(SGB) IX an die Krankenkasse des Schülers weiter. Die Krankenkasse 

lehnte den Antrag jedoch ebenfalls mit der Begründung ab, sie sei 

nicht zuständig, weil es sich bei der Schulwegbegleitung nicht um eine 

medizinische Hilfeleistung, sondern um eine Beaufsichtigung zur Si-

cherung der Teilhabe des Schülers an Erziehung und Bildung und damit 

um eine Sozialhilfeleistung zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 

handele. Das LSG hat die Krankenkasse zur Kostenübernahme für die 

Schulwegbegleitung verpflichtet.

Zwar handele es sich im vorliegenden Fall um eine Angelegenheit der 

Sozialhilfe, für die eigentlich der Sozialhilfeträger zuständig wäre. § 14 

SGB IX habe aber einen Schutzcharakter, der eine Zuständigkeit des 

zweitangegangenen Trägers (hier: der Krankenkasse) gegenüber dem 

behinderten Menschen selbst dann begründe, wenn die gewünschten 

Leistungen nicht zu seinem Zuständigkeitsbereich gehören. Der vom 

Gesetzgeber gewollte Einigungsdruck zwischen den Trägern von So-

zialleistungen führe hier dazu, dass die Krankenkasse Sozialhilfeleis-

tungen zugunsten des schwerbehinderten Schülers erbringen müsse. 

Eine Schulwegbegleitung folge dessen Anspruch auf eine allgemeine 

Schulbildung.

Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 

13.03.2017, L 4 KR 65/17 B ER, rechtskräftig


